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RS OGH 1934/2/15 1Ob94/34
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1934

Norm

EO §251 Z6

Rechtssatz

Durch die Bestimmung des § 251 Z 6 EO soll dem Verp4ichteten die Fortsetzung seines Gewerbebetriebes mit eigenen

Mitteln gesichert werden. Diese müssen auch dan exekutionsfrei bleiben, wenn der Verp4ichtete allenfalls die

Möglichkeit hat, sein Gewerbe mit fremden, im Eigentum dritter Personen stehenden Mitteln zu betreiben.
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